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297. Verordnung des Bundesministers für  
wirtschaftliche Angelegenheiten über  
Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler  
(vom 28. Juni 1996)  
 

 Standes- und Ausübungsregeln 
     Standesgemäßes Verhalten 
     Inserate 
     Verschwiegenheit 
     Einstellung und Ruhen der Gewerbeausübung 
     Arbeitnehmer 
 

Standes- und Ausübungsregeln 
 
STANDESGEMÄßES VERHALTEN 
 

§ 2. Die Immobilienmakler haben ihren Beruf gewissenhaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Immobilienmaklers auszuüben. Sie sind verpflichtet, jedes standeswidrige Verhalten zu 
unterlassen. 
 

§ 3. Standeswidrig ist ein Verhalten im Geschäftsverkehr mit den Auftraggebern oder ein 
Verhalten anderen Berufsangehörigen gegenüber, das geeignet ist, das Ansehen des Berufsstandes 
zu beeinträchtigen oder gemeinsame Interessen des Berufsstandes zu schädigen. 
 

§ 4. (1) Die Immobilienmakler verhalten sich im Geschäftsverkehr mit den Auftraggebern 
insbesondere dann standeswidrig, wenn sie 
1. ohne Einverständnis mit den Verfügungsberechtigten Vermittlungen anbieten oder durchführen 

oder  
2. Vermittlungen anbieten oder durchführen, ohne auf ihre Eigenschaft als Immobilienmakler, auf 

die Provisionspflicht des Auftraggebers bei erfolgreicher Vermittlung und auf die Höhe der 
Provision ausdrücklich hinzuweisen oder 

3. einen Maklervertrag abschließen, ohne dem Auftraggeber unverzüglich eine schriftliche 
Bestätigung über den wesentlichen Vertragsinhalt zu geben oder 

4. eine Privatperson (§ 57 Abs. 1 GewO 1994), mit der sie einen Maklervertrag abgeschlossen 
haben oder abzuschließen beabsichtigen, auf die Möglichkeit einer teilweisen oder gänzlichen 
Fremdfinanzierung des zu vermittelnden Geschäftes hinweisen, ohne den Auftraggeber 
spätestens vor Abgabe seiner Vertragserklärung über die finanzielle Gesamtbelastung, 
insbesondere über allenfalls zu leistende Anzahlungen und die Höhe der Rückzahlungsraten 
sowie gegebenenfalls über die Voraussetzungen für die Übernahme von 
Wohnbauförderungsmitteln aufzuklären oder 

5. anvertraute Gelder, die nicht unverzüglich weitergegeben werden, nicht auf ein Änderkonto 
einlegen oder 

6. Gelder oder Urkunden rechtswidrig zurückbehalten oder 
7. vor Ablauf der Rücktrittsfrist gemäß § 30a des Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 

140/1979, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 262/1996, oder vor dem 
rechtswirksamen Zustandekommen des zu vermittelnden Geschäftes ein Angeld, Reugeld, eine 
Anzahlung, Provisionszahlungen oder Teile von Provisionszahlungen entgegennehmen oder 

8. Hypothekardarlehen vermitteln, ohne den Auftraggeber in schriftlicher Form über die in § 33 
Abs. 2 Z 1, 2 und 5 des Bankwesengesetzes, BGBl. Nr. 532/1993, angeführten Beträge 
aufzuklären oder 



9. Privatpersonen (§ 57 Abs. 1 GewO 1994) in deren Wohnstätte aufsuchen, um Aufträge zur 
Vermittlung von Hypothekarkrediten zu erhalten, ohne hiezu ausdrücklich aufgefordert worden 
zu sein. 

(2) Abs. 1 Z 2 ist nicht anzuwenden, wenn es sich um eine Berufstätigkeit in den für den 
Kundenverkehr des Immobilienmaklers bestimmten Geschäftsräumen handelt. 
 

§ 5. Die Immobilienmakler verhalten sich bei Ausübung ihres Gewerbes anderen 
Berufsangehörigen gegenüber insbesondere dann standeswidrig, wenn sie 
1. die Berufsangabe unterlassen oder 
2. mit Personen regelmäßig zusammenarbeiten, von denen sie bei Anwendung entsprechender 

Sorgfalt wissen müssen, dass sie das Gewerbe der Immobilienmakler oder das Gewerbe der 
Immobilienverwalter oder das Gewerbe der Bauträger unbefugt ausüben oder 

3. in Fällen gemeinsamer Auftragsbearbeitung ohne ausdrückliche Zustimmung des beauftragten 
Immobilienmaklers mit dem Auftraggeber direkt in Verbindung treten oder 

4. insbesondere in Fällen gemeinsamer Auftragsbearbeitung einem anderen Immobilienmakler 
infolge Vernachlässigung der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers über das zu 
vermittelnde Rechtsgeschäft oder über Umstände, die für die Beurteilung des Rechtsgeschäftes 
wesentlich sind (z.B. Beschaffenheit des Hauses oder der Wohnung, Immissionen von einem 
Nachbarn), unzutreffende oder unzureichende Mitteilungen machen oder 

5. einen Maklervertrag abschließen, obwohl sie wissen oder bei Anwendung der Sorgfalt eines 
ordentlichen Immobilienmaklers wissen müssen, dass der einem anderen befugten 
Immobilienmakler erteilte Alleinvermittlungsauftrag noch aufrecht ist oder 

6. die unentgeltliche Durchführung von Vermittlungen anbieten oder diese Vermittlungen zu 
Bedingungen (insbesondere Provisionen oder sonstigen Vergütungen) anbieten oder 
durchführen, die einer ordnungsgemäßen kaufmännischen Geschäftsführung widersprechen 
oder 

7. unlautere Kundenabwerbung betreiben. 
 
INSERATE 
 

§ 6. (1) Aus Inseraten muss hervorgehen, dass sie von einem Immobilienmakler stammen. Ein 
Hinweis auf eine Provisionspflicht des Auftraggebers und auf die Höhe der Provision ist abweichend 
von § 4 Abs. 1 Z 2 nicht erforderlich. 
(2) Machen Immobilienmakler Kaufpreisangaben in Inseraten, so ist im Falle der Angabe einer 
Anzahlung auf die Höhe der laufenden Rückzahlung sowie auf den Gesamtbetrag hinzuweisen. 
 
VERSCHWIEGENHEIT 
 

§ 7. (1) Immobilienmakler sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen im Rahmen ihrer 
Berufsausübung bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Sie haben auch ihre Arbeitnehmer 
und sonstigen Mitarbeiter zu dieser Verschwiegenheit zu verpflichten. 
(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht, soweit den Immobilienmakler gegenüber dem 
Auftraggeber Beratungs- und Aufklärungspflichten treffen oder dem Auftraggeber die erforderlichen 
Nachrichten zu geben sind. Der Immobilienmakler ist von der Pflicht zur Verschwiegenheit weiters 
entbunden, soweit es für die Durchsetzung von Provisionsansprüchen erforderlich ist. 
 
EINSTELLUNG UND RUHEN DER GEWERBEAUSÜBUNG 
 

§ 8. Die Immobilienmakler haben die Einstellung oder das Ruhen der Gewerbeausübung ihren 
Auftraggebern rechtzeitig, spätestens aber drei Wochen vorher anzuzeigen. 
 
ARBEITNEHMER 
 

§ 9. (1) Die Immobilienmakler haben der zuständigen Landesinnung der Immobilien- und 
Vermögenstreuhänder die Aufnahme und die Beendigung der Tätigkeit ihrer Arbeitnehmer und 
sonstigen Mitarbeiter umgehend, spätestens aber zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Aufnahme 
oder der Beendigung der Tätigkeit schriftlich mitzuteilen. 
(2) In der Mitteilung gemäß Abs. 1 sind neben dem Vor- und Familiennamen der betreffenden 
Arbeitnehmer und sonstigen Mitarbeiter auch deren Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und 
Unterkunft (Wohnung) anzugeben. 


